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kischen zum deutschen Reich, der merowingisch-karolingischen 
Frankenkönige zu Frankreich und Deutschland, des Kaisertums zum 
Papsttum. Der Abt Engelbert von Admont, der unter Heinrich VII. 
um 1310 eine allerdings sehr unpolitisch-theoretische, gelehrt-aristo­
telische Abhandlung über Ursprung, Fortgang und Ende des rö­
mischen Reiches schrieb, um das Daseinsrecht und die Notwendigkeit 
eines weltweiten Imperiums als Hüter von Friede, Recht und Glauben, 
Verhüter von Unheil und Auflösung philosophisch-ethisch zu er­
weisen 1); der Würzburger Domherr und spätere Bischof Lupold von 
Bebenburg, der unter Ludwig dem Bayern um 1340 in seiner Haupt­
schrift De iuribus regni et imperii, gewidmet dem führenden Kopf 
unter den Kurfürsten, Baldewin von Trier, die Rechte des fränkisch­
deutschen Königtums und des römisch-universalen Kaisertums in 
ein eindeutiges System zu bringen und vor allem die autonomen 
Wahlrechte der Kurfürsten gegen päpstliche Einmischung zu sichern 
suchte 2) — „eine wissenschaftliche Erläuterung zum Rhenser Weis­
tum“ der Kurfürsten von 1338 3); der ihm befreundete Konrad von 
Megenberg, Pariser Magister und Regensburger Domherr, der unter 
Karl IV. um 1354 in einem Traktat De translatione imperii bei aller 
Verwandtschaft der Gesinnung doch Lupolds reichsrechtliche Lehre 
in kirchlichem Sinne glaubte berichtigen zu müssen und schon früher 
(1337/8) die „Klage der Kirche über Deutschland“ angestimmt hatte 4) 
— sie alle hätten in den Schriften Alexanders von Roes vieles erörtert 
finden können, was sie selbst bewegte, hätten sie zur Bestätigung
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